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Bau und Betrieb von 

Verkehrslicht-

signalanlagen – 

Erarbeitete Richtlinien

und künftiger 

Schwerpunkt 

Qualitätsmanagement

Der Arbeitsausschuss (AA) „Bau

und Betrieb von Verkehrslichtsig-

nalanlagen (VLSA)“ wurde 2003

gegründet und hat die Aufgaben

der früheren Ausschüsse „Ver-

kehrslichtsignalanlagen“ und

„Technische Richtlinien für VLSA“

übernommen. Unter dem bishe-

rigen Leiter des AA, Reg.Rat.

Friedrich Wacha wurde deren

Richtlinienarbeit fortgesetzt. Mit

dem neuen Leiter, Dr. Winfried

Höpfl soll als künftiger Schwer-

punkt das Qualitätsmanagement

an VLSA im Mittelpunkt der Tätig-

keit stehen. 

RVS 05.04.36 Planzeichen für

VLSA

Mangels an einheitlichen Plan-

zeichen für VLSA wurden bisher

frei definierte und daher sehr un-

einheitliche Plandarstellungen

verwendet, deren Symbole ohne

Erläuterungen sehr missver-

ständlich sein konnten. Weiters

wurde als Mangel empfunden,

dass es bisher keine genormten

Planzeichen für die Anwendung

von CAD gab. Nun wurde vom

AA der FSV ein Richtlinienent-

wurf zur Veröffentlichung vorge-

legt, der die Planzeichen in allge-

mein verständlicher Weise ver-

einheitlicht. Um die fachgerechte

Erstellung von Planzeichen in

Form von CAD-Files zu ermögli-

chen, wurde eine CAD-Bibliothek

geschaffen, welche mit maßgeb-

licher Unterstützung durch die

Hochbauabteilung des Amtes der

OÖ Landesregierung entstand

und durch ein Softwarebüro

CAD-mäßig ausgearbeitet wurde.

Die neue Planzeichen-Richtlinie

regelt die einheitliche Anwen-

dung und Vorgangsweise: Die

Planaufbereitung erfolgt auf

Grundlage digitaler GIS-Pla-

nungsdaten. Neben den Symbo-

len für die VLSA-Ausstattungs-

elemente, welche in den Maß-

stäben 1 : 200, 1 : 250 und 1 : 500

vorliegen, gibt es auch Zei-

chensätze für Ausrüstungen,

welche maßstabsgerecht darge-

stellt werden sollen. Auf die An-

wendung von Layerstrukturen in

den Plänen wurde besonders

Rücksicht genommen. Die CAD-

Bibliothek wird auf CD-ROM

zugleich mit der Richtlinie bereit-

gestellt.

RVS 08.23.07 Technische 

Vertragsbedingungen für VLSA

Die aus dem Jahre 1991 stam-

menden technischen Vertrags-

bedingungen für VLSA mussten

aufgrund von Änderungen ver-

schiedener EN und ÖNORM

überarbeitet werden. Insbeson-

dere wurde die Garantie für

Steuergeräte auf 2 Jahre festge-

legt. Die Gewährleistung ist darü-

ber hinaus gesondert festzule-

gen. 

Künftiger Schwerpunkt 

Qualitätsmanagement an 

Verkehrslichtsignalanlagen

Die Ansprüche an VLSA werden

hinsichtlich der zu erfüllenden

Verkehrstechnik (z. B. mittels ver-

kehrsabhängigen Steuerungen)

und hinsichtlich der Betriebs-

sicherheit der eingesetzten Ge-
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sehen Österreichs in der euro-

päischen Straßenbauwelt beige-

tragen.

Neben dieser fachlichen Kompe-

tenz muss auch noch seine hohe

soziale Kompetenz und sein un-

ermüdlicher Fleiß gewürdigt wer-

den. Die Fähigkeit zuzuhören

und mit Geduld, Charme und

Witz einen

oft nicht ganz

einfachen

Entschei-

dungsprozess

zu beeinflus-

sen, gehört

zu den im-

mer seltener

werdenden

Tugenden in

unserer 

Branche.

Lieber Hans,

im Namen

der großen

Familie der

österreichi-

schen 

Forschungs-

gesellschaft

Straße – Schiene – Verkehr wün-

schen wir Dir das Allerbeste zum

Geburtstag und hoffen, dass wir

noch einige Jahre mit deinem

Engagement für die FSV und

den Straßenbau rechnen kön-

nen.

Dr. Günter Breyer 

Dr. Helmut Prager

Die Mitglieder der 

Forschungsgesellschaft 

Straße – Schiene – Verkehr 

gratulieren gemeinsam mit dem

Vorstand und der 

Geschäftsstelle ganz herzlich

zum 65. Geburtstag!

Laudatio

Herr O. Univ. Prof. Dipl.-Ing.

Dr.nat.techn. Dr.h.c. Johann

Litzka (Foto mitte) feiert am 11.

August 2006 seinen 65. Ge-

burtstag! 

Anlass für zahlreiche Ehrungen,

Veranstaltungen und Würdigun-

gen seiner

hervorragen-

den Leistun-

gen.

Anstelle der

in solchen

Fällen üb-

lichen Be-

schreibung

seines beruf-

lichen Werde-

ganges, sei-

ner zahlrei-

chen Funktio-

nen und 

Ämter und

seiner

wissenschaft-

lichen Leis-

tungen kann

gesagt wer-

den:  Prof. Litzka prägte in den

letzten 30 Jahren entscheidend

den österreichischen Straßen-

bau und die österreichische

Straßenbautechnik in Lehre, For-

schung und Entscheidung. 

Seine besondere Stärke liegt

darin, dass er immer auch über

den Zaun schaut und das Er-

blickte kritisch analysiert und ver-

arbeitet. So ist Prof. Litzka seit

langem auch über die Grenzen

Österreichs hinaus ein angese-

hener und geschätzter Experte.

Seine aktive Beteiligung an zahl-

reichen internationalen Projekten

und sein Engagement  in inter-

nationalen Komitees, haben

ganz wesentlich zum hohen An-

Dr. Winfried Höpfl
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rätetechnik immer höher, die

Kontrolle der Planung und Um-

setzung, sowie die ständige An-

passung an die aktuellen Anfor-

derungen immer wichtiger. Der

neue Begriff „Qualitätsmanage-

ment“ umfasst die systematische

Qualitätsprüfung und Qualitäts-

verbesserung an VLSA. Dabei

soll das Qualitätsmanagement

eine Einheit bilden aus generel-

ler Verkehrsplanung, Detailpla-

nung und Betrieb von VLSA und

wird zurzeit in Deutschland in ei-

nem neuen RiLSA-Entwurf disku-

tiert. Darin werden als Ziele ge-

nannt:

• Qualitätsziele (Garantie einer

hohen Verkehrssicherheit, Er-

zielung eines guten Verkehrs-

ablaufs),

• Praktische Ziele (Betriebssi-

cherheit, leichtes Reagieren

auf veränderliche Anforderun-

gen, Einbindung in Verkehrs-

managementvorgaben),

• Anforderungen an die VLSA-

Steuerung (wartungsfreund-

lich, flexibel, robust).

In einer Grundsatzdiskussion

wird sich der Arbeitsausschuss

eine Vorgangsweise für Öster-

reich zurechtlegen. Bereits ange-

dacht sind:

• Formulierungen von qualitäts-

fördernden Vorgaben bei der

Ausschreibung,

• Festlegungen für die Durch-

führung der Wartung,

• Erstellung einer Anleitung (evtl.

Verpflichtung) zu Qualitäts-

management-Schritten bei der

Inbetriebnahme,

• Ausarbeitung eines Leitfadens

für anlassbezogene Quali-

tätsmanagement-Schritte (z. B.

zur Überprüfung nicht mehr

den Anforderungen entspre-

chender VLSA-Steuerungen).

Kontakt:

Dipl.-Ing. Dr. Winfried Höpfl

winfried.hoepfl@stadt.graz.at

Kreisverkehrsanlagen

mit 

Betonfahrbahndecke

Die Betonbauweise wird in Ös-

terreich überwiegend im hoch-

rangigen Autobahnen- und

Schnellstraßennetz bei schwerer

Verkehrsbelastung und/oder ho-

hem Schwerverkehrsanteil ein-

gesetzt. Neuerdings wird sie

auch bei geringem Verkehr

(Spurwege, Betonpflaster) und

für Kreisverkehrsanlagen ange-

wandt. 

Der Beitrag zeigt die wesentli-

chen Schritte von der Planung

bis zur Ausführung anhand prak-

tischer Beispiele. Insbesondere

werden die Anforderungen an

den Beton, die Fugenteilung und

die Ausführung behandelt.

Im Osten Österreichs wurden in

den letzten Jahren immer häufi-

ger Kreisverkehrsanlagen mit

Betonfahrbahndecken ausge-

stattet, Tendenz steigend. Die Be-

tonbauweise gelingt, wenn die

Decke richtig dimensioniert wird

und eine hohe, gleichmäßige

Qualität aufweist.

Empfehlungen

Für den Bau von Kreisverkehrs-

anlagen lassen sich aus den bis-

herigen Ausführungen folgende

Empfehlungen ableiten:

• Betondecke Mindestdicke 

22 cm (Lastklasse I), besser

25 cm (Lastklasse S)

• Fugenteilungsplan rechtzeitig

vor Baubeginn 

• Sorgfältige Wahl der Platten-

geometrie im Übergangsbe-

reich Ein-/Ausfahrt Kreisver-

kehr (Vermeidung von spitz-

winkelig zusammenlaufenden

Ecken)

• Dübelanordnung auch in be-

fahrenen Längsfugen

• Betonsorte C30/37/XF4/XM2

(im Allgemeinen für den Ober-

beton) 

• Konsistenz entsprechend den

Anforderungen beim Einbau

(Einbaumethode, Verdich-

tungsverfahren, Oberflächen-

struktur) 

• Anbindungen (Ein- / Ausfahrt)

etwa 50 m lang in Beton.

Derzeit wird ein Merkblatt „Kreis-

verkehrsanlagen mit Betonfahr-

bahndecke“ erarbeitet.

Kontakt:

DI Dr. Johannes Steigenberger

steigenberger@voezfi.at  

Gut geplant ist 

nur halb gewonnen –

RVS Umweltbau-

begleitung 

Motivation für die RVS Umwelt-

baubegleitung

Parallel zu den technischen Ver-

kehrsplanungen bedingen die

internationalen Richtlinien, z. B.

Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie,

Vogelschutz-Richtlinie oder Um-

welthaftungs-Richtlinie – und die

nationale Gesetzgebung – z. B.

Umweltverträglichkeitsprüfungs-

gesetz, Wasserrechtsgesetz, Na-

turschutzgesetz – sowie das ge-

stiegene Umweltbewusstsein

komplexe Planungen und Be-

hördenvorgaben auf dem Um-

weltsektor. Diese Vorgaben wer-

den in die technische Ausfüh-

rungsplanung integriert oder als

eigenständige Fachplanung ge-

führt. Teilweise handelt es sich

auch um baubegleitende Be-

weissicherungen, Kontrollen

oder Monitoring. Alle Vorgaben

erfordern – selbst bei sorgfäl-

tigster Planung – eine baube-

gleitende fachkundige Umwelt-

Bauaufsicht, welche je nach

Gegebenheiten kontrollierend,

beratend, sensibilisierend oder

interpretierend tätig ist.

In der Regel sind es die wasser-

rechtliche und die ökologische

Bauaufsicht, welche den Großteil

der Vorgabenumsetzung beglei-

ten können. Spezifische Vorga-

ben, wie z. B. auf dem Gebiet der

Archäologie, verlangen eine zu-

sätzliche Sonderbauaufsicht. 

Die RVS Umweltbaubegleitung

beschreibt dabei einen Prozess,

der gewährleistet, dass sämtliche

umweltrelevanten Vorgaben aus

den Behördenverfahren einge-

halten werden. Mittel dazu sind

die Führung eines Vorgaben-

kataloges sowie die schon ge-

nannten Umwelt-Bauaufsichten,

für deren Tätigkeit die RVS einen

Rahmen vorgibt. 

Der Vorgabenkatalog

Der Vorgabenkatalog ist eine

Auflistung aller umweltrelevanten

Vorgaben mit der Festlegung,

welches Organ der Umweltbau-

begleitung bzw. welche Person

zu welchem Zeitpunkt für deren

Einhaltung verantwortlich ist. Vor-

gaben umfassen Auflagen, Be-

dingungen, Befristungen und

sonstige Vorschreibungen sowie

Projektinhalte. Die RVS gibt im

Anhang ein Beispiel für den Auf-

bau eines Vorgabenkataloges

wieder.

Wasserrechtliche und 

ökologische Bauaufsicht

Wasserrechtliche und ökologi-

sche Bauaufsicht sind in der

Regel die Organe der Umwelt-

baubegleitung, welche als ver-

längerter Arm der Behörde die

Bauumsetzung begleiten. Die

Bestellung bzw. die Vorgabe zur

Beauftragung erfolgt von Amts-

wegen, die Entlohnung letztlich

durch den Projektwerber. 

Die RVS Umweltbaubegleitung

steckt den Rahmen für deren

Abbildung 1: Kreisverkehr Schwechat, NÖ [Foto VÖZ]

Dr. J. Steigenberger
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Voraussetzungen und Tätigkei-

ten ab. Detaillierte Leistungsbil-

der wurden bewusst ausgelas-

sen, da diese projektspezifisch

erstellt werden müssen. Die Tä-

tigkeit etwaiger weiterer Umwelt-

Sonderbauaufsichten bedarf ei-

ner gesonderten Vereinbarung

oder lehnt sich an die Tätigkeits-

beschreibung der o. g. Umwelt-

Bauaufsichten an.

Bei den personellen Vorausset-

zungen liegt das Augenmerk auf

der fachlichen Qualifikation. Ge-

rade die ökologische Bauauf-

sicht wird zukünftig verstärkt als

Generalist auftreten müssen, da

jüngste Behördenverfahren ge-

zeigt haben, dass dieser zuneh-

mend auch Vorgaben anderer

Fachgebiete, z. B. Luft, Lärm oder

Forst, zugeteilt werden. Damit

soll auch ein Zuviel an Bauauf-

sichten vermieden werden.

Die Tätigkeiten der Bauaufsich-

ten beginnen mit der Ausfüh-

rungsphase, was u. U. noch vor

dem offiziellen Baubeginn sein

kann. Im ökologischen Bereich

gilt es immer wieder zunächst

Ersatzlebensräume, z. B. Laich-

gewässer, zu schaffen, bevor die

bestehenden Lebensräume in

Anspruch genommen werden

dürfen. In allen Fällen müssen

die relevanten Bau- und Aus-

führungsprojektierungen bereits

erfolgt sein und alle bauvertrags-

relevanten Vorgaben aus den

Verfahren, z. B. Einschränkungen

im Bauzeitplan durch termini-

sierte Rodungen, in die Aus-

schreibung eingearbeitet sein. Ist

dies nicht der Fall, so ergeben

sich zwangsläufig Konflikte

durch Nachforderungen der aus-

führenden Unternehmen, welche

dann oft fälschlicherweise der

Umwelt-Bauaufsicht zugeschrie-

ben werden.

Bei den Rechten der wasser-

rechtlichen/ökologischen Bau-

aufsichten legt die RVS Wert auf

den (rechtzeitigen) Informations-

fluss seitens des Projektwerbers,

da die Umweltbauaufsichten –

im Unterschied zur örtlichen

Bauaufsicht des Projektwerbers

– nicht ständig auf der Baustelle

anwesend sind. Wiederum wer-

den damit Konflikte durch spätere

Beanstandungen seitens der

Bauaufsichten vermieden. Bei

den Pflichten wird insbesondere

das „troubleshooting“ beschrie-

ben, bei welchem die Bauauf-

sicht ihre Stärke als verlängerter

Arm der Behörde unter Beweis

stellen muss. Als „mobile Ein-

satztruppe“ sollte die örtlich ver-

traute Umwelt-Bauaufsicht ra-

sche Entscheidungen treffen

können, wobei die Frage der Ge-

ringfügigkeit zu beantworten ist.

Auch wird in diesem Kapitel be-

tont, dass die Bauaufsichten

keine direkte Anordnungsbefug-

nis gegenüber den planenden

oder ausführenden Unterneh-

men haben, außer bei Gefahr im

Verzug (z. B. irrtümliche Ro-

dung). Damit werden Eingriffe in

den Bauvertrag zwischen Pro-

jektwerber und ausführendem

Unternehmen vermieden.

Während der Ausführungsphase

dienen die regelmäßigen Bege-

hungen inklusive Dokumentation

der Baustelle und der von der

Bautätigkeit betroffenen Berei-

che während der Umsetzung/

Ausführung relevanter Maßnah-

men zur Kontrolle deren sach-

gerechter und vollständiger Um-

setzung. Der ökologischen Bau-

aufsicht kommt weiters eine

wichtige Aufgabe bei der Inter-

pretation von nicht exakt definier-/

darstellbaren ökologisch rele-

vanten Vorgaben zu. Auch die

vorausschauende und sensibili-

sierende Funktion der Bauauf-

sichten muss angesichts der

Komplexität der Umweltvorschrif-

ten eingefordert werden.

Anwendungsbereich der RVS

Umweltbaubegleitung

Die RVS ist laut Richtlinientext

bei Neu-, Um-, Aus- und Rück-

bauten von Bundesstraßen A

und S sowie Bahnanlagen anzu-

wenden, bei welchen im Rah-

men von UVP-Verfahren und/

oder bei materienrechtlichen

Verfahren ein Organ der Umwelt-

baubegleitung vorgegeben ist.

Kontakt:

Dipl.-Ing. Brigitte Sladek

brigitte.sladek@zt-kofler.at

Die zugehörige RVS 04.05.11

wird im Spätsommer 2006 ver-

öffentlicht. Eine Veranstaltung

zu diesem Thema findet am 

16. Oktober 2006 statt. Weitere

Informationen finden Sie auf

www.fsv.at. 

Heft 551: 

Brückentragwerke aus

Hochleistungsbeton 

ohne Abdichtung 

Teil II – Bestands-

aufnahme

Seit 1997 werden in Österreich

initiiert durch ein BMVIT Straßen-

forschungsprojekt Brückentrag-

werke aus Hochleistungsbeton

(HL-Beton) ohne Abdichtung

ausgeführt. Die einzelnen Bau-

weisen erstrecken sich von

Brücken, welche zur Gänze aus

HL–Beton hergestellt werden, bis

hin zur Ausbildung von Sand-

wichbauweisen (HL-Beton als 2.

Lage auf Normalbeton in 1. Lage)

mit oder ohne direkte Befahrbar-

keit. Insgesamt wurden in Öster-

reich bisher rund 25 Brücken-

tragwerke aus HL-Beton ohne

Abdichtung ausgeführt.

Der Vorteil dieser Bauweise be-

steht in der besonders hohen

Dichtheit des HL-Betons. Es ist

daher von solchen Betonen eine

hohe Dauerhaftigkeit und Wider-

standsfähigkeit gegenüber me-

chanischen und chemischen

Einwirkungen zu erwarten, so-

weit sie sachgerecht zusammen-

gesetzt, hergestellt, verarbeitet

und nachbehandelt wurden. Da-

durch kann die Abdichtung von

Brückentragwerken entfallen, die

im Zuge des ersten Wartungs-

bzw. Sanierungsintervalles im

Regelfall unter hohem Kosten-

aufwand und massiver Verkehrs-

beeinträchtigung erneuert wer-

den muss.

Im Rahmen des Forschungspro-

jektes wurden neun ausgewählte

Brückentragwerke, siehe Abbil-

dung 2, dahingehend untersucht,

ob sie die hohen Erwartungen,

die an sie gestellt wurden und

werden, auch tatsächlich erfüllen.

Die meisten der untersuchten

Objekte sind Einfeldträger. Zwei

Tragwerke sind Dreifeldträger,

wobei bei einem durch entspre-

chende konstruktive Maßnah-

men (verbundlose Vorspannung

sowie Anheben der Tragwerks-

enden) das Tragwerk an der

Oberseite nur Druckbeanspru-

chungen ausgesetzt wird.

Die Bauwerke wurden auf Risse,

Abplatzungen, Frostschäden,

Spurrinnenbildung und andere

optisch wahrnehmbare Schäden

sowie Chlorideindringung und

Karbonatisierung untersucht. Da-

bei konnte weder eine Beein-

trächtigung der Tragsicherheit

noch der Gebrauchstauglichkeit

festgestellt werden.

Die Bauwerke machen optisch

einen guten Eindruck. Fallweise

angetroffene Risse sind pla-

nungs- oder konstruktionsbe-

dingt oder können auf eine nicht

optimale Bauausführung zurück-

geführt werden. Die Dauerhaftig-

keit der Bauwerke ist durch sie

nicht gefährdet. Die Oberflächen

der direkt befahrbaren Tragwerke

zeigten keinen Verschleiß, Spur-

rinnen konnten auch nicht an-

deutungsweise festgestellt wer-

den. Die Anschlüsse zu den

Fahrbahnübergängen waren bei

allen Objekten in einem ein-

wandfreien Zustand, ebenso die

Abschlusskanten an den Trag-

werksrändern.

Der Baustoff HL-Beton erfüllt die

an ihn gestellten Anforderungen

bezüglich Dichtheit.

Die Frost-Tausalz-Beständigkeit

von HL-Beton ist ein oft diskutier-

tes Thema in Fachkreisen. Daher

wird in Österreich die Verwen-

dung von Hochleistungsbeton

mit künstlichen Luftporen ent-

sprechend Expositionsklasse

XF4 der ÖNORM B 4710-1 emp-

fohlen. Bei den untersuchten

Tragwerken konnten keine Schä-

den festgestellt werden, die auf

eine Zerstörung des Betongefü-

ges infolge von Frost-Tau Wech-

Das Tätigkeitsende ist im Was-

serrechtsgesetz mit der wasser-

rechtlichen Endüberprüfung klar

geregelt. Für die ökologische

Bauaufsicht sieht die RVS eine

Erfüllungsmeldung mit Endbe-

richt an die betroffene Behörde

und das Anstreben einer be-

hördlichen Überprüfung mit Ab-

nahme des Endberichtes (Ent-

lastung) vor.

DI Brigitte Sladek
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sel, sei es nun mit oder ohne

Tausalzbelastung, zurückzufüh-

ren sind.

Zusammenfassend lässt sich

festhalten, dass sich die Brü-

ckentragwerke aus Hochleis-

tungsbeton ohne Abdichtung

bewährt haben. Bei guter Zu-

sammenarbeit von Planung und

Ausführung lassen sich dauer-

hafte, dichte und verschleißfeste

Tragwerksoberflächen (Fahrbah-

nen) herstellen. Ein besonders

wesentliches Kriterium für die

Dauerhaftigkeit ist die rechtzei-

tige und sachgemäße Nachbe-

handlung.

Für Einfeldtragwerke ist die Bau-

weise uneingeschränkt einsetz-

bar. Bei Mehrfeldtragwerken

können Risse im Stützenbereich

durch Vorspannung, Stützen-

senkung bzw. Anheben der

Tragwerksenden vermieden bzw.

eingeschränkt werden. Jeden-

falls ist die Rissweite bei der Pla-

nung durch den Planer beim

Gebrauchstauglichkeitsnachweis

auf zumindest 0,15 mm zu be-

grenzen.

Die Autoren:

DI Dr. Jürgen MACHT

DI Dr. J. STEIGENBERGER

Ing. Herwig HANDLER

DI Dr. Wolfgang LINDLBAUER

DI Rainer WALTNER

DI Dr. Walter PICHLER

Das Heft 551 ist im FSV-Shop

erhältlich. Weitere Informatio-

nen finden Sie auf www.fsv.at. 

Veranstaltungen und

Seminare

FSV-Infonachmittag

Bepflanzung und Pflege von

Grünflächen

Datum: Mo, 2. Oktober 2006 

Uhrzeit: 15:00 – 17:00

Wo: FSV-Geschäftsstelle

Vortragender: Ing. P. Langeder 

Teilnahmegebühr: € 95,00  bzw.

Mitglieder € 85,00  (exkl. MwSt.)

FSV-Infonachmittag

Baulicher Brandschutz im 

Tunnel

Datum: Mi, 4. Oktober 2006 

Uhrzeit: 15:00 – 17:00

Wo: FSV-Geschäftsstelle

Vortragende: 

Dipl.-Ing. Rudolf Hörhan, 

Dipl.-Ing. Thomas Trauner

FSV-Seminar

Tag der Leistungsbeschrei-

bung (LB VB & LB BU)

Datum: Do, 5. Oktober 2006, 

Uhrzeit: 10:00 – 17:00

Wo: FSV-Geschäftsstelle

Vortragende: 

Bmstr. Johann Haiden, 

Ing. Christan Trummer

FSV-Infonachmittag

Umweltbaubegleitung

Datum: Mo, 16. Oktober 2006 

Uhrzeit: 15:00 – 17:00

Wo: FSV-Geschäftsstelle

Vortragende: DI B. Sladek

Teilnahmegebühr: € 95,00  bzw.

Mitglieder € 85,00  (exkl. MwSt.)

FSV-Infonachmittag

Beschilderung und Wegwei-

sung auf Autobahnen

Datum: Di, 17. Oktober 2006 

Uhrzeit: 15:00 – 17:00

Wo: FSV-Geschäftsstelle

Vortragender: DI G. Benesch

Teilnahmegebühr: € 95,00  bzw.

Mitglieder € 85,00  (exkl. MwSt.)

FSV-Infonachmittag

Verkehrserzeugung von Ein-

kaufszentren und Multifunktio-

nalen Zentren 

Datum: Mi, 18. Oktober 2006

Uhrzeit: 13:00 – 15:00

Wo: FSV-Geschäftsstelle

Vortragender: Univ. Prof. Dr. 

Josef Michael Schopf

Teilnahmegebühr: € 95,00  bzw.

Mitglieder € 85,00  (exkl. MwSt.)

FSV-Infonachmittag

Sonderfahrstreifen für mehr-

fach besetzte Kraftfahrzeuge

und Fahrgemeinschaften

Datum: 18. Oktober 2006, 

Uhrzeit: 15:30 – 17:30

Wo: FSV-Geschäftsstelle

Vortragender: DI Dr. M. Meschik

Teilnahmegebühr: € 95,00  bzw.

Mitglieder € 85,00  (exkl. MwSt.)

FSV-Tagung

FSV – Preis 2006 

„Wir finden neue Wege – 

die Jugend geht mit“

Wann: Do, 16. November 2006

Wo: Penta Renaissance, 

1150 Wien

Weitere Informationen zu die-

sen und weiteren Veranstal-

tung aus dem Verkehrswesen

und eine Online-Anmeldemög-

lichkeit finden Sie auf unserer

Homepage www.fsv.at .   

In der nächsten Ausgabe ...

... stellen wir weitere der Beiträge

vom Verkehrstag 2006 vor.

Abbildung 2: Die untersuchten Brücken aus HL-Beton ohne Abdichtung

FSV-aktuell Straße: 

„Österreich -Teil“ und  offizielles

Organ des Bereichs Straße

der Österreichischen For-

schungsgesellschaft Straße –

Schiene – Verkehr (FSV)

FSV – Geschäftsstelle:

A-1040 Wien, Karlsgasse 5

Tel.: +43 1 5855567

Fax: +43 1 5855567 – 99

E-Mail: office@fsv.at

http://www.fsv.at  

Schriftleitung:

Dipl.-Ing. (FH) Tristan Tallafuss

(Kommentare, Anregungen,

Beitragsideen etc. erwünscht!)

Weitere Informationen und

Bestellmöglichkeit der Publi-

kationen der FSV auf 

www.fsv.at. 

Bei Bestellungen im EU-

Raum bitte Ihre UID bekannt

geben (in Deutschland = DE

+ 9 Ziffern), da Sie so die

MwSt. sparen können.

Abonnementpreis der Zeit-

schriften Straßenverkehrs-

technik sowie Straße + Auto-

bahn für FSV-Mitglieder er-

mäßigt!
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